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1 . Allgemeine Gemeindeſachen .

Einheitliche Elektrizitätsverſorgung aus ftaatlichen

Fernkraftwerken .

f

Die Verwertung der Elektrizität für Zwecke der

Beleuchtung und Kraftübertragung hat im Laufe der

letzten drei Jahrzehnte eine ſolche Ausdehnung ge⸗

funden , wie ſie noch nie zuvor eine neue Induſtrie

aufzuweiſen hatte . Im Jahre 1886 zählte man in

Deutſchland 11500 Bogenlampen und 165000 Glüh⸗

lampen ; heute ſind dieſe Zahlen in die Millionen

gewachſen . Nach der letzten Statiſtik verſorgen etwa

4200 Elettrizitätswerke bereits 18 000 Ortſchaften

mit Strom , etwa dreiviertel aller Einwohner

Deutſchlands haben die Möglichteit , elettriſche Ener⸗

gie zu beziehen . Zu Beleuchtungszwecken ſind über

25 Millionen Glühlampen und etwa eine Viertel⸗

million Bogenlampen angeſchloſſen . Die Zahl der

feſtſtehenden Elektromotoren hat bereits eine halbe

Million überſchritten ; ihre Geſamtleiſtung iſt rund

2 Mill . PS . Die Zahl der abgegebenen Kilowatt⸗

ſtunden beträgt etwa 2 Milliarden , ſie hat ſich in

etwa zwei Jahren um 55,,4 Prozent vergrößert .

Aus dieſen Rieſenzahlen geht hervor , welche be⸗

deutende Rolle die Elektrizität in unſerem wirt⸗

ſchaftlichen Leben ſpielt .

Die älteſten Elektrizitätswerke arbeiteten mit

Gleichſtrom von niedriger Spannung ; ihre Lei⸗

ſtungsfähigkeit war gering und ihr⸗Verſorgungsbe⸗

reich wegen der ſtarken und koſtſpieligen Kupfer⸗

leitungen auf einen kleinen Umfang beſchränkt . Erſt

ſeit Einführung des hochgeſpannten Drehſtromes iſt

es möglich , mit Hilfe billigerer Leitungen das Ver⸗

brauchsgebiet immer mehr zu erweitern . So ent

wickelte ſich aus der Einzelanlage die Blockſtation

füy ein Häuſerviertel oder einen Stadtteäl und

hieraus wieder die Zentrale für eine ganze Stadt ;

aber auch deren Aktionsradius wurde noch über⸗

troffen von dem Ueberlandkraftwerk , das ganze

Kreiſe und Provinzen mit Strom verſorgt . Zurzeit

ſteht die Elektrotechnik wieder in einem neuen Ent⸗

wicklungsſtadium ; aus günſtig gelegenen Fern⸗

kraftwagen größten Stils ſoll in Zukunft billige En⸗

ergie den lokalen Kraftwerken zugeführt und von

hier aus die Stromabgabe an die einzelnen Ver⸗

braucher erfolgen . Die Elektrizität iſt alſo auf dem

beſten Wege , zum Gemeingut aller zu werden ; ſie

dringt Licht und Kraft ſpendend in jedes Haus und

in jeden gewerblichen Betrieb , die Vorzüge elek⸗

triſcher Beleuchtung und elektriſchen Antriebes

werden auch in abgelegenen Orten den Bewohnern

des platten Landes zuteil . Lange Jahre ſind die

Vorteile der elektriſchen Kraftübertragung der In⸗

duſtrie und dem Verkehr in den Städten allein zu⸗

gute gekommen , und die Erkenntnis von der wirt⸗

ſchaftlichen Verwertung der Elektrizität in land⸗

wirtſchaftlichen Betrieben hat ſich erſt allmählich

Bahn gebrochen . Zuerſt unternahmen es einige

ſtädtiſche Elektrizitätswerke , auch noch ländliche Ort⸗

ſchaften in ihren Verſorgungsbereich aufzunehmen ,
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Ausnützung des Gefälles an 60000 PS . gewonnen

werden .

Im Dezember 1915 wurde unter dem Namen

„ Bayernwerk “ eine Geſellſchaft mit 31 Millionen

Mark Kapital gegründet , an welcher der Bayeriſche

Staat , die genannten rechtsrheiniſchen Elektrizitäts⸗

werke , die angeſchloſſenen Städte und die bauaus⸗

führenden Firmen beteiligt ſind . Das Bayernwerk

bezweckt den Zuſammenſchluß der großen Kraft —

werke unter Mitbenutzung des Walchenſeewerkes ;

durch ein 100 000 Volt⸗Netz ſollen die Werke mit —⸗

einander verbunden werden und ſomit die Strom —

erzeugung vereinheitlicht werden . Die Herſtellung

und Unterhaltung der Ortsnetze und die Strom —

verteilung an die Abnehmer iſt Sache der einzelnen

Ueberlandwerke . Dieſe ſind auch verpflichtet , die

Stromverſorgung in dem zugewieſenen Gebiete all —

gemein durchzuführen und auf Verlangen jede Ge —

meinde nach einheitlichen Bedingungen mit Elek —

trizität zu verſorgen . Die ſtädtiſchen Gemeinden

errichten Anſchlußleitungen und Ortsnetze auf ei—⸗

gene Koſten ; ſie ſind Großabnehmer des Ueberland —

werkes . Die Strompreiſe bedürfen der Genehmigung

der Staatsregierung und werden nach einer Reihe

von Jahren einer Reviſion unterzogen . Durch den

Zuſammenſchluß der rechtrheiniſchen Kraftwerke und

durch Verwertung der Walchenſeekraft wird bei ei —

nem jährlichen Geſamtverbrauch von 630 Millionen

Kilowattſtunden gegenüber der Einzelverſorgung

durch getrennte Stromerzeugungsanlagen eine jähr⸗

liche Erſparnis von 4,2 Millionen Mark erzielt , was

einer etwa 20⸗prozentigen Verringerung der Be⸗

triebskoſten der Einzelverſorgung entſpricht . Der

Staat baut das Walchenſeewerk auf ſeine Koſten und

trägt einen Teil der Koſten für das Leitungsnetz

und die Transformatorenſtationen . Durch Heran —

ziehung der ſtaatlichen Waſſerkräfte zur Erzeugung

des Kraftſtromes wird im Verein mit den beſtehen —⸗

den großen Kraftwerken die Elektrizitätsverſorgung

des ganzen Landes nach einheitlichen Grundſätzen

und zu billigen Preiſen durchgeführt . Die rechtliche

Grundlage für das Eingreifen der Staatsregierung

bietet neben dem Aufſichtsrecht gegenüber den Ge —

meinden ihre Stellung als Verwalterin des öffent —

lichen Gutes ; Ueberlandwerke bedürfen für ihre

Leitungsanlagen Nutzungsrechte an öffentlichen

Straßen , öffentlichen Gewäſſern , ſtaatlichen Bahnen

und Waldungen .

( Schluß folgt . )

2
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Verſorgung mit Dörrobjt und Gemüſe .

Das ſchweizeriſche Fürſorgeamt ſchreibt :

„ Die eidgenöſſiſche Obſtkommiſſion hat wieder⸗

holt die Frage des Dörrens von Obſt und Gemüſe

behandelt u. wünſcht hiemit rechtzeitig auf die Notwen⸗

digkeit , Obſt u. Gemüſe in großer Menge zu dörren ,

hinzuweiſen . Sie wird die Zentralſtellen , denen

die Vermittlung von Kernobſt übertragen iſt , anhal⸗

ten , ſeinerzeit den Begehren um Zuteilung von

Obſt zum Dörren zu entſprechen , und es dürften vor

allem Birnen , wegen der reichen Ernte , hier in Be —

tracht fallen . Aber nicht nur Birnen und Aepfel , ſon —

dern auch Gemüſe und beſonders Bohnen ſollen und

können für den Winter gedörrt werden .

Wie das Dörren am zweckmäßigſten vorzuneh⸗

men iſt , wird in einer demnächſt erſcheinenden und

an alle Familien gratis abzugebenden Schrift mit

Rezepten über das Konſervieren von Obſt und Ge⸗

müſe zu leſen ſein . Dieſe Schrift wird vom eidgen .

Fürſorgeamt den Kantonsregierungen zuhanden der

Haushaltungen in den Gemeinden zugeſtellt werden .

An der ſchweizeriſchen Verſuchsanſtalt für Osſt⸗

bau uſw . in Wädenswil werden anfangs Juli fort⸗

laufende Kurſe über das Dörren für Haushaltungs⸗

lehrerinnen gegeben , die ihnen Gelegenheit geben ,

alle Verfahren kennen zu lernen ; dieſe Lehrerinnen

ſollen ihrerſeits in Kurſen das Gelernte weitern Krei⸗

ſen vermitteln .

Das Dörren iſt abſolut notwendig für alle Obſt⸗

früchte und Gemüſe , die infolge geringer Haltbarkeit

zur Friſchaufbewahrung ſich nicht eignen . Wer ir⸗

gendwie dörren kann , ſoll es tun . Wichtig iſt , daß

es in tauſenden von Familien geſchehe , insbeſondere

da, wo die Feuerungseinrichtungen es zulaſſen .

Es muß aber auch im großen gedörrt werden ,

von Betrieben , die hierfür eingerichtet ſind und von

ſolchen , die auf leichte Weiſe die erforderlichen Ein⸗

richtungen treffen können . Insbeſondere werden Ge⸗

meindebehörden und Fürſorgekommiſſionen darnach

trachten müſſen , Ziegeleien , Brauereien , Malztröck⸗

nereien , Biskuittröcknereien , Strohbleichereien , Holz —

dämpfereien uſw . zu ermitteln , die innert nützlicher

Friſt zu Dörranlagen hergerichtet werden können .

Die ſchweizeriſche Verſuchsanſtalt für Obſtbau

in Wädenswil iſt vom ſchweizeriſchen Volkswirt —

ſchaftsdepartement angewieſen worden , allen , die grö —

ßere Anlagen zu errichten gedenken , mit Rat unent⸗

geltlich zu helfen . ( Herr Th . Zſchokke . )

Die Warenabteilung des ſchweizeriſchen Volks⸗

wirtſchaftsdepartements wird alles gute Dörrobſt , das

ihr angeboten wird , zu von der Obſtkommiſſion noch
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feſtzuſetzenden angemeſſenen Preiſen kaufen . Wer

alſo Obſt in größeren Mengen als für ſeinen eigenen

Bedarf dörrt , wird einen Abnehmer haben .

In den Stadtgemeinden wird das Dörren auf

den Gasherden wegen der Gasnot unmöglich ſein .

Hier muß an der Luft , an ſonnigen Fenſtern und auf

Terraſſen gedörrt werden . Außerdem dürfte die

Wärme der Backöfen in Bäckereien für dieſe Zwecke

ausgenützt werden .

Im übrigen ſei nochmals auf die obenerwähnte

Schrift hingewieſen . “

29

2 . Sparhaſſenweſen .

Landtag . In der 9. Sitzung der 2.

führte der Abg . Niederbühl aus :

„ Geſtatten Sie mir nun , daß ich nochmals auf

die Abänderung des Sparkaſſengeſetzes zu ſprechen

Die Gemeindeſparkaſſen im Lande Baden

Kammer

komme .

haben über 46 Millionen Rücklagen ; 15 Prozent hier —

von wären 6,9 Millionen . Bei Aufnahme einer 2.

Hypothek oder bei Erhöhung derſelben wäre doch

manchem die Gelegenheit geboten , ſeine rückſtändigen

Zinſen , die vielleicht nur bis nach den Kriege ge —

ſtundet ſind , bezahlen zu können . Die Kreditgenoſ⸗

ſenſchaften haben ein ſehr großes Intereſſe , ihre ſeit —

herigen Mitglieder wieder zu erhalten , und werden

bemüht ſein , ſich neue Mitglieder zuzuführen . Ich

bin der feſten Ueberzeugung — das kann ich heute

ſchon mit gutem Gewiſſen ausſprechen — daß ein

großer Teil der Hilfeſuchenden bei dieſen Anſtalten

befriedigt werden wird , denn hier haben die Kredit⸗

ſuchenden die beſte Gelegenheit , den ihnen gegebenen

Kredit zu einem laufenden Kredit in Kontokorrent⸗

verkehr auszugeſtalten . Das iſt ja das , was der Herr

Kollege Görlacher wünſcht , daß man nämlich

dieſe Arbeit den Kreditgenoſſenſchaften übertragen

ſollte . Dieſe Frage wurde dutzend⸗ und aberdutzend⸗

mal beraten , man war aber der Meinung , daß ſich nu⸗

die Kreiſe dazu eignen . Auch ſelbſt von Kreditgenoſ⸗

ſenſchaften iſt dieſe Löſung der Frage als die einzig

richtige bezeichnet worden . “

Hierauf erwiderte der Herr Miniſter des Innern

Erz . Dr . Freiherr von und zu Bodman :

„ Davor möchte ich aber dringend warnen , daß

man das Sparkaſſengeſetz ſo ändert , wie der Herr

Abg . Niederbühl meint , daß man den Sparkaſſen all⸗

gemein eine Beleihung bis zu 80 Prozent und mit

zweiten Hypotheken geſtatten ſoll . Wir müſſen bei

den Sparkaſſen immer die Hauptſache im Auge be⸗

halten , daß ſie eine ſichere Anlage für die Erſpar⸗

niſſe insbeſondere der kleinen Leute und eine ſichere

Anlage für die Mündelgelder gewähren . Deshalb

dürfen wir an dem bewährten Bau unſeres Spar⸗

kaſſengeſetzes nicht rütteln . Was die Rheiniſche Hy⸗

pothekenbank betrifft , ſo darf ſie zweite Hypotheken

geben , aber nur bei Bürgſchaft der Gemeinde , und

auch da , glaube ich, wäre es ſehr bedenklich und

würde es zu einer Erſchütterung unſeres Kredits und

unſerer Volkswirtſchaft führen können , wenn man die

Schranken , die das Hypothekengeſetz weiſe aufgerich —

tet hat , einreißen oder teilweiſe abtragen wollte . “

n

4 . Verſicherungsweſen .
Zur Verſicherung der ausländiſchen Arbeiter ?

Auf Seite 118 unter f wurde dieſe Frage in dem

Sinne behandelt , daß die Angehörigen derjenigen

Staaten , mit denen wir im Kriegszuſtande uns be⸗

finden , keineswegs verſicherungspflichtig ſind , ſoweit

es ſich nicht um ſolche handelt , die erſt während des

Krieges freiwillig und mit Genehmigung der zuſtän⸗

digen Behörden nach Deutſchland gekommen ſind .

Es mußte alſo eine unterſchiedliche Behandlung ſtatt⸗

finden , je nachdem es ſich um ſolche Arbeiter feindli —

cher Staaten handelte , welche bei Ausbruch des Krie —

ges in Deutſchland waren und zurückgehalten wur⸗

den oder um ſolche , die erſt während des Krieges

nach Deutſchland zur Arbeit gekommen ſind . Dieſe

unterſchiedliche Behandlung war wenig befriedigend

und wurde insbeſondere von den betreffenden Arbeit —

gebern unangenehm empfunden , ſo daß aus dieſen

Kreiſen vielfach der Wunſch laut wurde , daß ihnen

bei Mangel der Verſicherungspflicht obliegende Wag⸗

nis durch eine beſondere geſetzliche Beſtimmung ab⸗

zunehmen . Von jener Seite iſt daher folgende Be⸗

kanntmachung des Reichskanzlers vom 2. 11 . 16 .

( Reichs⸗Geſetzbl . Seite 1247 ) begrüßt worden : „ Die⸗

jenigen ſeit Beginn des gegenwärtigen Krieges in

Deutſchland befindlichen Angehörigen feindlicher

Staaten , welche als ſolche durch Anordnung deut⸗

ſcher Behörden in ihrer Freiheit beſchränkt und des⸗

halb als unfreie Perſonen nicht nach den Vorſchrif⸗

ten der Reichsverſicherungsordnung über die Kran⸗

tenverſicherung verſicherungspflichtig oder berechtigt

ſind , werden dieſen Vorſchriften unterſtellt . “

Dieſe Verordnung gilt nicht nur für die ruſſiſch⸗

polniſchen Saiſonarbeiter , ſondern für die Angehöri⸗

gen aller feindlicher Staaten , die ſchon ſeit Kriegs⸗

beginn in Deutſchland beſchäftigt waren . Dabei iſt

unter Kriegsbeginn der Beginn des Krieges je mit

demjenigen Staate zu verſtehen , welchem der betr .

Beſchäftigte angehört .
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Hinſichtlich der Invalidenverſicherung bleibt es

bei den diesbezügl . beſonderen Beſtimmungen . Eine

Aenderung iſt durch dieje Verordnung nicht einge —
treten .

öe

6 . Sonſtiges .

Durlach . Die Stadt hat eine Anzahl erholungs⸗

bedürftiger Kinder aufs Land geſchickt . Soweit eine

unentgeltliche Aufnahme nicht erreicht werden konnte ,

haben die Pflegeeltern Anſpruch auf einen Ver —

pflegungszuſchuß von 50 Pfennig für jedes Kind und

Tag . Für Familien , die die Koſten nicht tragen

können , erfolgt Zahlung aus ſtädtiſchen Mitteln .

Bretten . Anläßlich der Voranſchlagsgenehmi —

gung wurde auch die Erhöhung des Gehalts des Bür —

germeiſters Schemenau , der nun 10 Jahre an der

Spitze der Gemeindeverwaltung ſteht , von 6000 auf
8000 Mart jährlich genehmigt und ihm Dank und

Anerkennung für ſeine bisherige erſpriesliche Tätig —
keit ausgeſprochen . ( Solche Anerkennungen ehren
die Gemeinde wie den Bedachten ) .

Weiter wurde die Summe von 15000 Mark aus

Sparkaſſeüberſchüſſen bewilligt , die für Zwecke der

Mittelſtandshilfe in Ergänzung der bei den Kreiſen

zu errichtenden Mittelſtandshilfstkaſſen zur Verfü⸗

gung geſtellt werden . Hiermit ſoll all denjenigen
aus hieſiger Stadt , die infolge ihrer Einberufung in

wirtſchaftliche Nöten geraten , geholfen werden . Da⸗

bei wurde ausdrücklich betont , daß mit dieſer Be⸗

ſchlußfaſſung lediglich der Grundſtein gelegt ſein ſoll ,
und daß der Bürgerausſchuß für dieſe Zwecke noch
weitere Mittel zur Verfügung zu ſtellen haben wird .

Alsdann wurden ſämtlichen in dem Gehaltstarif ſte⸗
henden ſtädtiſchen Beamten und Bedienſteten , die

nicht zum Heere eingezogen ſind , mit Wirkung vom

1. Januar ds . Is . ab Teuerungszulagen in folgen⸗
der Höhe bewilligt : mit einem Einkommen bis 2500

Mark an Ledige 10 Prozent , an Verheiratete 14 Pro⸗

zent und für jedes Kind 3 Prozent des derzeitigen
Gehalts ; mit einem Einkommen von 2500 bis 3500

Mark 8, 12 , 3 Prozent ; mit einem Einkommen über

3500 Mark 6, 9 und 3 Prozent . All ' dieſe Beſchlüſſe
erfolgten einſtimmig .

Engen . Altbürgermeiſter Reebſtein , ein

um die Stadt ſehr verdienter und weit über die Gren —

zen des Bezirks hinaus bekannter Mann , iſt iin Al⸗

ter von 68 Jahren geſtorben . Von 1904 bis 1913

konnte er als Bürgermeiſter der Stadt , deren En⸗

vicklung ihm ſtets am Herzen lag , ſeine Kräfte den
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ſtädtiſchen Intereſſen widmen . Das unermüdliche , un⸗

eigennützige und ſelbſtloſe Wirken des Dahingegan⸗

genen gehörte lange Jahre dem Wohle der Allge⸗

meinheit .
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Die Unterſtützung von Familien in den Dienſt einge⸗
tretener Mannſchaften betreffend .

Bei Auslegung der Beſtimmungen auf dem Ge⸗

biete des Familienunterſtützungsgeſetzes ſind in ver⸗

ſchiedener Hinſicht Zweifel entſtanden , deren Beſeiti⸗

gung dem Reichsamt des Innern behufs einer ein⸗

heitlichen Auslegung der Vorſchriften erwünſcht er⸗

ſcheint.
Das Reichsamt des Innern hat daher ſeine Stel⸗

lungnahme zu folgenden Punkten mitgeteilt , die

künftighin bei der Beurteilung in Betracht kommen⸗
der Fälle durch die Lieferungsverbände zugrundezu⸗
legen iſt .

1. Jſt die Familienunterſtützung während der

Beurlaubung fortzugewähren ?

Die Familienunterſtützungen ſind den Angehö —

rigen der in den Dienſt eingetretenen Mannſchaften

nicht nur für die Dauer der zeitweiligen Beurlau⸗

bung in die Heimat infolge Erkrankung oder Ver⸗

wundung ( § 10 Abſatz 4 F . U. G. ) , ſondern allgemein
bei zeitweiligen Beurlaubungen bis zu einem Monat ,
das iſt eine Zeit , über welche hinaus Urlaub aus

wirtſchaftlichen Gründen in der Regel nicht gewährt

zu werden pflegt , zu zahlen . Es iſt dabei gleich⸗

gültig , ob die Beurlaubung zur Erholung , zur Be⸗

ſorgung häuslicher Geſchäfte oder dergleichen er⸗

folgt .

Ueberſteigt der Urlaub einen Monat , ſo iſt die

Weiterzahlung der Unterſtützung von dem Nachweiſe
der Bedürftigkeit abhängig zu machen . Die Wei⸗

terzahlung der Familienunterſtützung wird dann be⸗

ſonders in allen den Fällen abzulehnen ſein , in denen

ſich der Beurlaubte etwa abſichtlich der Arbeit ent⸗

zieht oder eine ihm angebotene , ſeinen Kräften und

Fähigkeiten entſprechende Beſchäftigung ohne Grund

ablehnt .
Die Erſatztruppenteile ſind angewieſen , abge⸗

ſehen von allen Beurlaubungen bis zur Entlaſſung ,
die Heimatbehörden nur bei den die Dauer von ei⸗

nem Monat überſteigenden Beurlaubungen zu be⸗

nachrichtigen .

Bei Beurlaubungen bis zur Entlaſſung iſt die

Weiterzahlung der Familienunterſtützung allgemein
von dem Vorliegen der Bedürftigkeit abhängig zu

machen . Bemerkt wird jedoch , daß die Halbmonats⸗
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rate und die Dreimonatsrate ( Nr . 2 der Bundesrats⸗

verordnung vom 3. Dezember 1916 ( Reichs⸗Geſetz⸗

blatt Seite 1323 ) und § 9 der Bundesratsverordnung

vom 27 . Januar 1916 ( Reichs⸗Geſetzblatt Seite 55 )

auch dann zu zahlen ſind , wenn die Familienunter⸗

ſtützungen während der Zeit dieſer Beurlaubung in⸗

folge Wegfalls der Bedürftigkeit nicht gewährt ſein

ſollte (ſ. Ziffer 5) .

2 . Welche Hinterbliebenenbezüge können für die

gezahlten Familienunterſtützungen in Anſpruch ge⸗

nommen werden ?

Wie iſt etwaiger Ausfall zu decken ?

Die Familienunterſtützungen nach § 10 Abſatz

6 des Geſetzes vom 28 . Februar 1888 und 30 . Sep⸗

tember 1915 ſind unbekümmert um die Bedürftigkeit ,

während dreier Monate neben den Hinterbliebenen⸗

bezügen unverkürzt weiter zu gewähren . Für dieſe

drei Monate kommt eine Verrechnung nicht in Frage .

Für die über dieſe Zeit hinaus gezahlten Familien⸗

unterſtützungen können nur die Rentenbezüge in An⸗

ſpruch genommen werden , die den Berechtigten für

die Zeit zuſtehen , für die ſie bereits Familienunter⸗

ſtützung gezahlt erhalten haben . Die laufenden Ren

ten nach dieſer Zeit für die gezahlten Familienun⸗

terſtützungen einzubehalten erſcheint nicht zuläſſig .

Dabei wird auf das Schreiben des Reichsamts des

Innern vom 8. Mai 1917 — J . A. 6949 —, ( den

Bezirksämtern mitgeteilt mit Erlaß vom 22 . Mai

1917 Nr. 24994 ) nach dem auf die Hinterbliebenen⸗

renten zunächſt die Familienunterſtützungen ein⸗

ſchließlich Zuſatzunterſtützungen , dann erſt die etwa

gezahlte Löhnung in Anrechnung zu bringen ſind ,

Bezug genommen .

Anzunehmen iſt , daß bei dieſer Art der An⸗

rechnung die gezahlten Familienunterſtützungen in

Zukunft wohl faſt immer aus den aufgelaufenen

Beträgen an Hinterbliebenenrenten , werden gedeckt

werden können . Sollten doch noch Beträge an Fa⸗

milienunterſtützungen in Ausgabe belaſſen werden

müſſen , ſo hat dies hinſichtlich der Mindeſtſätze zu

Laſten des Reichs , hinſichtlich der Zuſchüſſe zu Laſten

der Lieferungsverbände zu geſchehen .

Die während der erſten drei Monate gezahlten

Zuſatzunterſtützungen können von den Lieferungsver⸗

bänden bei Beantragung der Reichs - und Staats⸗

beihilfen für Kriegswohlfahrtspflege monatlich in

Rechnung geſtellt werden . Die nach Ablauf der drei

Monate gezahlten Zuſatzunterſtützungen ſind dage⸗

gen erſt nach erfolgter Aufrechnung mit den aufge⸗

laufenen Hinterbliebenenbezügen und nur inſoweit

bei Beantragung der Reichs⸗ und Staatsbeihilfen für

Kriegswohlfahrtspflege einzuſtellen , als ſie nicht ſchon

aus den Hinterbliebenenbezügen gedeckt worden ſind .

Andernfalls würde eine doppelte Anrechnung die Fol⸗

ge ſein .

Im übrigen ſind die nach Ablauf von drei Mo⸗

naten gezahlten Famlienunterſtützungen alß ein

Ganzes zu behandeln . Ein etwaiger Ausfall iſt daher

auf die Mindeſtſätze und die Zuſatzunterſtützungen

nach deten Höhe anteilmäßig zu verteilen .

3. Anrechnung von Arbeitgeberbeihilfen auf die

rückſtändigen Rentenbezüge .

Eine Anrechnung der an die Familien früherer

Lohnempfänger über den Todesmonat hinaus ge⸗

währten Arbeitgeberbeihilfen auf die rückſtändigen

Rentenbezüge erſcheint an ſich , gleichviel , ob ſie vom

Reiche , vom Staat , Kommunalverbänden oder pri —

vaten Arbeitgebern gegeben ſind , nicht ſtatthaft .

Sollten etwa zwiſchen den Familien und den

Arbeitgebern dahingehende Abmachungen erfolgt

ſein , ſo haben jedenfalls bei der Aufrechnung die Fa⸗

milienunterſtützungen und etwa gezahlte Löhnung in

orſter Linie Berückſichtigung zu finden .

Kann die Auszahlung der Halbmonatsraten

mehrmals erfolgen ? ( Bundesratsverordnung vom 3.

Dezember 1916 —Reichs⸗Geſetzblatt Seite 1323 —) .

Kommt ein Heerespflichtiger mehrfach zur Ent⸗

laſſung , ſo hat er auch bei jeder Entlaſſung Anſpruch
auf Auszahlung der Halbmonatsrate .

5. Iſt die Gewährung der Halbmonatsrate

( Bundesratsverordnung vom 3. Dezember 1916 —

Reichs - Geſetzblatt Seite 1323 —) und der Familien⸗

unterſtützung auf die Dauer von drei Monaten ( § 9

der Bundesratsverordnung vom 21 . Januar 1916

—Reichs⸗Geſetzblatt Seite 55 —) vom Vorhanden⸗

ſein der Bedürftigkeit abhängig ?
Die Halbmonatsrate iſt , unbekümmert um das

Einkommen und etwaigen Arbeitsverdienſt des Ent⸗

laſſenen , mit Rückſicht auf die früher bei Gewährung
der Familienunterſtützung feſtgeſtellte Bedürftigkeit

zu gewähren .

In gleicher Weiſe iſt auch die Familienunterſtüt⸗

zung an die Angehörigen der mit Renten aus dem

Heeresdienſte Entlaſſenen gemäß § 9 der Bundes⸗

ratsverordnung vom 21 . Januar 1916 ( Reichs⸗Ge⸗

ſetzblatt Seite 55 ) ohne Nachprüfung der Bedürftig⸗
keit während dreier Monate weiter zu zahlen .

6. Wie iſt hinſichtlich der Fortgewährung der

Familienunterſtützung bei Aufenthaltswechſel zu

verfahren ?

—ů
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Ziehen Familien Heerespflichtiger , die bereits

Familienunterſtützung erhalten haben , an einem

Orte zu , ſo hat der Lieferungsverband des Zuzugs —

ortes , bevor er Zuſatzunterſtützung gewährt , bei dem

Lieferungsverbande des bisherigen Aufenthaltsortes

und , falls dieſer nicht zugleich der entgültig verpflich⸗
tete iſt , auch bei letzterem , Rückfrage zu halten , ob

der Aufenthalt aus berechtigten und dringenden
Gründen gewechſelt iſt (§S 6 der Bundesratsverord —

nung vom 21 . Januar 1916 —Reichs - Geſetzblatt S .

55 —9) . Im Falle der Vereinbarung ſteht die Ent —

ſcheidung , in welcher Höhe Unterſtützung zu gewähren

iſt , dem endgültig verpflichteten Lieferungsverbande

zu . Im Falle der Bejahung hat der Lieferungsver⸗
band des neuen Aufenthaltsortes über die angemeſ —

ſene Erhöhung der Unterſtützung Beſchluß zu faſſen ,

jedoch nach Verſtändigung mit dem endgültig ver —

pflichteten Lieferungsverbande .

Haben zuziehende Familien noch keine Unter —

ſtützung erhalten , ſo hat der Lieferungsverband des

neuen Aufenthaltsortes zwar einſtweilen die Unter —

ſtützung nach dem Grade der Bedürftigkeit feſtzuſet⸗

zen . Er muß ſich aber möglichſt umgehend mit dem

endgültig verpflichteten Lieferungsverband ins Ein⸗

vernehmen ſetzen , insbeſondere auch darüber , ob der

Zuzug aus berechtigten und dringenden Gründen er⸗

folgt iſt (§S 6 der Bundesratsverordnung vom 21 .

Januar 1916 Abſ . 2) . Bezüglich der Feſtſetzung der

Höhe der Unterſtützung iſt dann der Lieferungsver⸗
band des neuen Aufenthaltsortes oder der endgültig

verpflichtete zuſtändig , je nachdem der Aufenhalt aus

berechtigten Gründen gewechſelt iſt oder nicht .

Auf den Erlaß vom 5. Februar 1917 Nr . 4779 ,

nach dem den Familien bei unberechtigtem Aufent⸗

haltswechſel die Rückkehr nach ihrem bisherigen

Wohnorte durch Gewährung der Reiſekoſten zu er⸗

möglichen iſt , wird hierbei Bezug genommen .

Nach dieſer Regelung wird eine Anwendung der

mit Erlaß vom 1. September 1916 Nr . 38789 ge⸗

troffenen Beſtimmungen kaum mehr in Betracht
kommen . Immerhin iſt aber auch jetzt noch denk —

bar , daß im Falle eines unberechtigten , nicht aus

dringenden Gründen arfolgten Aufenthaltswechſel
eine Rückkehr an den früheren Wohnort aus beſon —

deren Gründen nicht verlangt werden kann und des —

halb unter Umſtänden der Lieferungsverband des

neuen Wohnorts mit einer erhöhten Unterſtützung
eintreten muß , um die bereffende Familie vor einer

äußerſten Notlage zu bewahren . Wir wollen des⸗

halb auch bei der veränderten Sachlage — vorbe⸗

haltlich ſtrenger Prüfung des einzelnen Falles — von

einer Aufhebung des Erlaſſes vom 1. September
1916 vorerſt abſehen .

7. Welcher Lieferungsverband hat für Kinder

aufzukommen , die an einem anderen Aufenthalts⸗

orte geboren ſind , als dem des verpflichteten Lieſe⸗

rungsverbandes ?

Nach dem Grundſatz der Familieneinheit wird

auch für neugeborene Kinder der Lieferungsverband

endgültig einzutreten haben , der zur Unterſtützung
der übrigen Familienmitglieder des Heerespflichtigen

verpflichtet iſt . Aendern ſich die Verhältniſſe der Fa⸗

milie durch die Geburt des Kindes , ſo wird eine er —

neute Prüfung der Bedürftigkeit eintreten müſſen .

8. Kann Anſpruch auf Familienunterſtützung

auch nach dem Tode des Heerespflichtigen erhoben
werden ?

Nach § 10 des Familienunterſtützungsgeſetzes be⸗

ſteht die durch den Dienſteintritt geſchaffene Voraus⸗

ſetzung für den Anſpruch auf Familienunterſtützung ,

ſolange als nicht einer der a. a. O. angeführten Um⸗

ſtände ( Auflöſung oder Zurückführung der Formation

auf den Friedensfuß , Rentenbezüge ) eingetreten oder

die Entlaſſung aus dem Heeresdienſt erfolgt iſt .

Demgemäß iſt , wenn nicht eine dieſer Vorausſetzun⸗

gen für den Fortfall der Familienunterſtützung ge⸗

geben iſt , dieſe bei vorliegender Bedürftigkeit auch
dann zu gewähren , wenn der Antrag erſt nach dem

Tode des Ernährers geſtellt wird . Hierbei iſt es

gleichgültig , ob die Bedürftigkeit bereits vor oder

erſt nach dem Tode des Dienſtpflichtigen entſtanden

iſt .

9. Sind die Zuſchüſſe der Arbeitgeber bei Prü⸗

ſung der Bedürftigkeit mit in Anrechnung zu brin⸗

gen ? ꝰ

Bisher iſt davon abgeſehen worden , einheitliche

Grundſätze über die Berückſichtigung von Arbeitge⸗
berbeihilfen bei der Prüfung der Bedürftigkeit für

die Gewährung von Familienunterſtützung aufzu⸗

ſtellen . Es iſt vielmehr den Lieferungsverbänden die

Entſcheidung im einzelnen Falle und die Erzielung
eines Einverſtändniſſes mit den Arbeitgebern über⸗

laſſen worden .

Für dieſe Stellungnahme war maßgebend , daß
die Verhältniſſe in den einzelnen Fällen ſehr ver⸗

ſchiedenartig liegen , daß die Lohnbeihilfen jederzeit
widerruflich ſind , und daß endlich wiederholt Arbeit⸗

geber erklärt haben , die Arbeitgeberbeihilfen zurück⸗
ziehen zu wollen , falls nicht ihren Leuten die Min⸗



deſtſätze an Familienunterſtützungen gewährt wür⸗

den . “

Wiederholte Anfragen laſſen es jedoch nunmehr

notwendig erſcheinen , zu dieſer Angelegenheit Stel —⸗

lung zu nehmen .

Grundſätzlich wird die Gewährung der Mindeſt⸗

ſätze nicht mit Rückſicht auf die Arbeitgeberbeihilfen

abgelehnt werden können . Immerhin wird bei der

Prüfung der einzelnen Fälle der §S 3 der Bundesrats⸗

verordnung vom 21 . Januar 1916 nicht außer Acht

gelaſſen werden dürfen , wonach ein Anſpruch auf Fa —

milienunterſtützung in der Regel nicht beſteht , wenn

der in den Dienſt Eingetretene mit ſeiner Familie
keinen Ausfall an Einkommen erleidet oder , wenn

ſonſtige Tatſachen die Annahme rechtfertigen , daß eine

Unterſtützung nicht benötigt wird .

Bei Arbeitern werden Fälle dieſer Art kaum

vorkommen . Dagegen iſt mehrfach zur Sprache ge —

bracht worden , daß Familien von Angeſtellten von

ihren Arbeitgebern Unterſtützungen erhalten , die dem

früheren Einkommen nahezu entſprechen . In ſol⸗

chen Fällen wird die Gewährung der Familienunter⸗

ſtützung ſich nicht rechtfertigen laſſen , zumal zu be⸗

rückſichtigen iſt , daß die Ausgaben für den eingezo⸗
genen Heerespflichtigen fortfallen . Es wird ange⸗
nommen werden können , daß der weitaus größte Teil

der Arbeitgeber ſich auf Vorſtellung dieſen Erwä⸗

gungen nicht verſchließen und anerkennen wird , daß
ſchon aus Billigkeitsrückſichten gegenüber Familien ,
die keine Beihilfe von Arbeitgebern erhalten , deren

völliges Außerachtlaſſen nicht angängig iſt .

Inwieweit bei Zuſatzunterſtützungen auf ge⸗

währte Arbeitgeberbeihilfen Rückſicht zu nehmen und

dieſe entweder in geringerem Maße oder überhaupt
nicht zu bewilligen ſind , muß der Entſcheidung der

einzelnen Lieferungsverbände überlaſſen werden .

10 . Vorſchußweiſe Verauslagung der Familien⸗

unterſtützung durch die Lieferungsverbände .

Einzelne Lieferungsverbände haben ſich gewei —

gert , an Perſonen , die aus dem Bezirke des unter⸗

ſtützungspflichtigen Lieferungsverbandes in ihren Be —

zirk übergeſiedelt ſind , auf Erſuchen des unterſtüt⸗

zungspflichtigen Lieferungsveobandes die Auszahz⸗

lung der Familienunterſtützung vorſchußweiſe gegen

Erſatz am Jahresſchluß oder bei Wegfall der Unter⸗

ſtützungsberechtigung zu übernehmen . Dadurch wird

die Nachſendung der Unterſtützungsbeträge an die

Unterſtützungsempfänger durch die Poſt erforderlich .

Es erſcheint zur Vermeidung unnötiger Koſten und

im Intereſſe einer pünktlichen Auszahlung der Fa⸗
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milienunterſtützungen dringend erwünſcht , daß ſämt⸗
liche Lieferungsverbände die vorſchußweiſe Auszah

lung der Familienunterſtützungen auf Erſuchen des

endgültig verpflichteten Lieferungsverbandes für

ſolche Perſonen übernehmen , die ſich in ihrem Be —

zirke aufhalten . Hierfür ſpricht auch , daß der ver —

pflichtete Lieferungsverband gar nicht in der Lage iſt ,
die Unterſtützungsfälle gedachter Art zu überwachen

und den Eintritt von Veränderungen in den für die

Unterſtützung maßgebenden Verhältniſſen zu berück —

ſichtigen . Erſuchen anderer Lieferungsverbände auf

Auszahlung der Familienunterſtützung iſt deshalb

künftig regelmäßig zu entſprechen .

11 . Haben die Lieferungsverbände für Koſten
der Fürſorgeerziehung aufzukommen ?

Die Koſten der Fürſorgeerziehung werden aus

öffentlichen Mitteln beſtritten und ſind als Armen —

unterſtützung nicht anzuſehen . Die Uebernahme ſol⸗

cher Koſten auf die Lieferungsverbände für den Fall

des Eintritts eines Angehörigen in den Heeresdienſt

wird aber nicht in Betracht kommen .

Soweit früher etwa in Einzelfällen hiervon ab⸗

weichende Entſcheidungen ergangen ſind , behält es

hierbei ſein Bewenden , ſolange nicht von beteiligter

Seite neuerdings ausdrücklich eine Aenderung der

Stellungnahme verlangt wird . ( Erlaß Gr . Mini⸗

ſteriums des Innern vom 2. Juli 1917 Nr . 32144 ) .

2 . .

Die Erhöhung des Kriegswochengeldes von 1 Mark

auf 1,50 Mark betreffend .
( Von Verwalter A. Müller in Wolfach . )

1) Durch Verordnung vom 6. Juni 1917

( Reichsgeſetzblatt 1917 Seite 477 ) iſt der Betrag des

für Rechnung des Reichs zu bezahlenden Wochen⸗

geldes von einer Mark auf 1 Mark 50 Pfennig täg⸗

lich erhöht worden .

2) Wichtig iſt für dieſe Verordnung , daß ſie

keine rückwirkende Kraft hat , am 8. Juni — als Tag
der Ausgabe des Reichsgeſetzblattes — in Kraft ge —

treten iſt und nur für ſolche Wöchnerinnen Bedeu —

tung hat , deren Männer Kriegsteilnehmer ſind .

3) Wie ſchon erwähnt , iſt die Verordnung am

8. Juni 1917 in Kraft getreten ohne rückwirkende

Kraft zu beſitzen . Damit ſcheiden alle diejenigen

Kriegerfrauen aus , die vor dem 13 . April 1917 ins

Wochenbett gekommen ſind . Für ſie kommt alſo die —

ſer erhöhte Betrag nicht mehr in Frage . Für Wöch⸗

nerinnen , deren Männer Kriegsteilnehmer ſind und

naſch dem 12 . April 1917 niedergekommen ſind , er⸗

gibt ſich folgendes Bild :
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Anſpruch Anſpruch Anſpruch Anſpruch
Niederkunſt auſ bisbe - auf erböb - Niederkunſt auſ bisbe - auſ erböb -

am rigen Betrag ten Betrag am rigen Betrag ien Betrag
in Tagen in Tagen in Tagen in Tagen

13 . April 56 1 12 . Mai 27 30

3 55 27 26 31

54 R 25 32

. 53

K 52 5 16 . „ 23 . 3

51 22 35

50⁰ P 21 36

—23ö 49 Rn ht

„K16 48 8. 19 38

2 ien 18 39

88 6 1 % » Kf K

290 , 45 12 [ 23. „ 16 41

6 44 . NNn 15 42

26. 14 „ 14 43

3 4 nESd 13 44

11 1416% Lun 12 45

83 40 dKn 11a⸗ 46

80 . 6 39 18 29 . „ 10 47

1. Mai 38 1930 . „

FESi „ 8 49

3 . 29 36 21 1. Juni 7 50

43 85. „ 22 —— 6 51

5 90 34 23 Beue 5 52

6. „ enr .

Ai R 3 54

82 aee 2 55

30 27 ö 1 56

6 28 29

Iſt alſo eine Kriegerfrau in der Zeit vom 13 .

April bis 7. Juni 1917 ins Wochenbett gekommen ,

ſo iſt aus obiger Tabelle erſichtlich , wieviel Tage die —

ſelbe den bisherigen Betrag und wieviel Tage die⸗

ſelbe den erhöhten Betrag anzuſprechen hat .

4) Dieſe neue Verordnung hat auch Einfluß auf

ſelbſtverſicherte Wöchnerinnen , deren Männer Kriegs⸗

teilnehmer ſind . Auch dieſe Wöchnerinnen müſſen

für die Zeit nach dem 7. Juni wöchentlich ſieben —

mal 1,50 Mark S 10,50 Mark erhalten . Beträgt

der ſatzungsgemäße Betrag ſchon 10,50 Mark oder

mehr , ſo erhält dieſe Wöchnerin aus Reichsmitteln

nichts . Beträgt der ſatzungsgemäße Betrag dagegen

weniger als 10,50 Mark wöchentlich , ſo erhält dieſe

Wöchnerin aus Reichsmitteln auf den ſatzungsgemä⸗

ßen Betrag ſoviel darauf bezahlt bis der Betrag von

wöchentlich 10,50 Mark erreicht wird . Man kann

auch ſagen : beträgt der ſatzungsgemäße Tagesbe⸗

trag nicht 1,50 Mark , ſo erhält dieſe Wöchnerin den
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Betrag , der bis zu 1,50 Mark fehlt , aus Reichsmit⸗

teln darauf bezahlt . Folgendes Beiſpiel : Wöch⸗
nerin geordnet nach §S 195 RVO . mit einem Grund⸗

lohn von 1,50 Mark verſichert . Mann Kriegsteil⸗

nehmer . Niederkunft am 16 . Mai 1917 . Welcher

Anſpruch beſteht nun ? Antwort : 1) Entbindungs⸗

beitrag und Stillgeld wie vorher ; 2) Wochengeld

bis zum 7. Juni (einſchl . ) täglich 1 Mark und ab

8. Juni täglich 1,50 Mark ſomit für 23 Tage a

1 Mark S 23 Mark und für 34 Tage a 1,50 Mark

51 Mark zuſammen S 74 Mark . Das Reich hat

der Kaſſe zu erſetzen : 1) Entbindungsbeitrag und

Stillgeld ; 2) an Wochengeld 74 Mark weniger ( 57 —

mal 75 Pfennig ) 42 . 75 31,25 Mant .

Mittelſtandshilfe in Baden .

Den durch den Krieg in Not geratenen gewerb —

lichen Mittelſtand durch ſtaatliche Beihilfe zum Wie —

deraufbau und zur Fortſetzung ſeines Gewerbebetrie —

bes in den Stand zu ſetzen , wurde erſtmals durch

den Präſidenten des Landesverbands der Gewerbe —

und Handwerkervereinigungen , den Landtagsabge⸗

ordneten Niederbühl in Raſtatt , angeregt . Die

daraufhin von dem genannten ausgearbeitete Denk —

ſchrift bildete die Grundlage zu den vom Miniſteri⸗
um des Innern mit den in Betracht kommenden

Vertretern abgehaltenen Beſprechungen . Hierbei ei⸗

nigte man ſich auf eine Zentraliſierung der Hilfe ,
die dem geſamten Mittelſtand zuteil werden ſoll , und

die Regierung arbeitete daraufhin einen Geſetzent⸗
wurf aus , nach dem in Karlsruhe eine dem Verwal —

tungshof zu unterſtellende Kaſſe für das ganze Land

errichtet werden ſoll .

In einer Beſprechung dieſes Geſetzentwurfs im

Miniſterium des Innern mit den Vertretern des ge —

ſamten Mittelſtandes , der Gemeinden und Kreiſe

hierbei haben letztere zur Ermöglichung einer raſche⸗
ren Hilfeleiſtung eine Dezentraliſation der Hilfs⸗

organiſation vorgeſchlagen und ſich bereit erklärt ,

dieſe Hilfskaſſen den Kreiskaſſen anzugliedern . Da

ſie mit ihrem Vorſchlag auch die Unterſtützung der

Städtevertreter und ſchließlich auch des Landesver⸗

bands der Gewerbe - und Handwerkervereinigungen ,
fanden , zog die Regierung ihren Geſetzentwurf zurück
und erklärte ſich bereit , den für die geplante ſtaat⸗

liche Hilfskaſſe in Ausſicht genommenen Staatsbei⸗

trag von einer Million Mark den Kreishilfskaſſen zur

Verfügung zu ſtellen .

Nach den neuerdings aufgeſtellten Grundſätzen



wird am Sitz jedes der 11 Kreisausſchüſſe des Lan⸗

des eine Kreishilfskaſſe errichtet , deren Geſchäftfüh⸗

rung der Staatsaufſicht unterliegt und deren Auf⸗

wendungen zur Hälfte vom Staat getragen werden .

e Dahrlehen an durch den Krieg in Not geratene

Angehörige des Mittelſtandes , deren Höhe in der

Regel 2500 Mark nur in beſonders begründeten Fäl⸗

len 3000 Mark betragen ſoll , ſind in erſter Linie von

Kereditgenoſſenſchaften oder ſonſtigen Kreditan⸗

ſtalten zu gewähren . Wenn der um ein Darlehen

nachſuchende Angehörige des Mittelſtands nicht Mit⸗

glied einer Kreditgenoſſenſchaft iſt , ſo ſoll er ſich an

die Gemeinde ſeines Wohnſitzes oder an die Kreis⸗

hilfskaſſe wenden , weil er nicht veranlaßt werden

ſoll , lediglich zur Erlangung eines Darlehens Mit⸗

glied dieſer Genoſſenſchaft zu werden . Auf dieſe
Art Mitglieder zu gewinnen , wäre nach einer Aeu⸗

ßerung des Genoſſenſchaftsanwalts den Kreditgenoſ⸗
ſenſchaften ſelbſt nicht erwünſcht . Der Darlehens⸗
ſuchende kann ſich aber auch an eine Sparkaſſe oder

an eine ſonſtige öffenliche oder private Kreditanſtalt
wenden . Die Gemeinde endlich kann das Darlehen
aus eigenen Mitteln oder aus Mitteln der Kriegs⸗
hilfskaſſe , welche ſie ihr zur Verfügung ſtellt , gewäh⸗
ren . Die Kriegshilfskaſſe kann das Darlehen aber

auch direkt gewähren . Sie erhalten in dieſem Fall
eine Staatsbeihilfe in der Hälfte des gewährten Dar⸗

lehens . Die Schuldner haben für dieſe Darlehen 3

Prozent Zinſen zu zahlen , was über dieſen Betrag
von der Darlehenskaſſe an Zinſen gefordert wird ,
übernimmt die Kreishilfskaſſe , ſoweit natürlich nicht
der landesübliche Zinsfuß überſchritten wird . Im
übrigen wird der Geſchäftsgang bei den Kreishilfs⸗
kaſſen durch beſondere Satzungen geregelt . Die Mit⸗

tel erhält die Kreishilfskaſſe aus den zu dieſem Zweck

zur Verfügung geſtellten Geldern der Kreiſe , die

ſich auf 2 bis 3 Millionen Mark belaufen und aus

den Beihilfen der Staatskaſſe die die Hälfte der über⸗

nommenen Zinszahlung des direkt gewährten Dar⸗

lehens und eines etwa nicht mehr einzubringenden
Darlehens übernimmt . Mit der hierfür in Ausſicht

genommenen Summe im Höchſtbetrag von 1 Milli⸗

on Mark ſtehen ſomit den Mittelſtandshilfskaſſen
3 bis 4 Millionen Mark zur Verfügung . Die Regie⸗

rung wird ihre Beihilfen aber nicht im Staatsvor⸗

anſchlag anfordern , ſondern aus den Kriegskrediten

nehmen , und wenn die einſtweilen in Ausſicht ge⸗

nommene eine Million nicht ausreichen ſollte , auch
eine Erhöhung eintreten laſſen . Höhere Darlehen

als 3000 Mark zu geben ſchien nicht angezeigt , weil

die Hilfe den Kleinen in erſter Linie zugute kommen

107 —

ſoll und größere Unternehmer ſich auch leicht einen

höheren Kredit verſchaffen können . Dabei iſt aber

der Begriff Mittelſtand ſehr weit ausgelegt worden .

Der Fürſorge können neben kleineren Fabrikanten ,
Landwirten und dergleichen auch Aerzte , Rechtsan⸗
wälte und Künſtler teilhaftig werden .

— —
Vom Glauben an das große Werk .

Vom guten Glauben ſoll hier die Rede ſein .

Vom Glauben , der genügend begründet , vom Glau⸗

ben der Herzensſache iſt , vom Glauben im Sinne

der feſten Zuverſicht . Ihn haben wir jetzt nötiger
als je : den Glauben an das Gelingen der deutſchen

Sache , den Glauben an den guten Ausgang des

Krieges . Wie das Kind den Eltern vertraut , dem

Geiſtlichen und dem Lehrer , ſo müſſen alle jetzt dem

Staate und ſeiner Führung vertrauen . Das iſt

nichts anderes , als daß wir von der Heerführung
und den Lenkern des Staates glauben , daß ſie uns

zu einem Ziele führen , das erreichbar und das für

uns gut iſt .

Daran zweifeln manche , aber dieſe Zweifel ſind

nicht berechtigt . Sie ſind nicht berechtigt , weil die

Unterlagen für die Zweifel fehlen , weil die Zweifel

unbegründet ſind . In keiner Weiſe können dieſe

Zweifel bewieſen werden . Der Glaube an unſere

Unbeſiegbarkeit , an das Gelingen des großen Werkes

ält etwas perſönlich beglückendes : Ich arbeite

nicht nur um Geld für mich und meine Familie , ich
arbeite für alle mit . Für die draußen und für die

daheim . Damit trage ich einen Teil der Schuld ab ,

die ich der Geſamtheit , dem Staate zu leiſten habe .
Der Staat leiſtete mir ſo viel : Geordnete Verhält⸗

niſſe , Sicherheit des Beſitzes , ſoziale Fürſorge , Rechts⸗

ſicherheit und vieles andere . Schulbildung , Schutz der

Religion und Freiheit des Handels und des Wortes

im Rahmen des der Allgemeinheit möglichen und

zuträglichen .

Das gilt ſchon für die Friedenszeiten . Im

Kriege iſt das Verhältnis des einzelnen Hand - oder

Geiſtesarbeiters zum Staate noch viel inniger und

feſter . Wie die gute perſönliche Freundſchaft im

Falle der Not nicht nachläßt , ſondern erſt recht auf —

blüht , ſo halten wir es auch im Kriege mit dem

Staat . Wir ſind ja ein Stück von dieſem Staate ,

Fleiſch von ſeinem Fleiſche und Blut von ſeinem

Blut . Der Staat ſind wir ( nach den Worten eines

berühmten Staatslehrers ) alle . Uns binden nicht
nur Sprache , Sitten und Gewohnheiten , nicht nur

Landesgrenzen Boden und Klima , nicht nur Flüſſe

———
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Scen und Gebirge , nicht nur wirtſchaftliche und ge —

ſellſchaftliche Banden des Blutes . Und noch etwas :

das Bewußtſein eben gerade mit dieſem Staate auf

Gedeih und Verderben verbunden zu ſein . Daß wir

Fleiſch vom Staate , und Blut vom Staate ſind ,

beſagt auch , daß wir das Leid und die Freude des

Staates teilen . Das Einzelglied iſt und bleibt eben ,
— ein Stück des Staates , verbunden mit ihm , wie

das Glied mit der Kette . Wenn die Kette hochge —

hoben wird , wird das Glied hochgehoben , wenn die

Kette fällt , fällt das Glied mit .

Der Glaube an den Staat , an das Gelingen des

großen Werkes iſt letzten Endes der Glaube an ſich

ſelber . Wohl iſt der Glaube an die ſiegreiche Heer —

und Staatsführung unbedingt nötig ; beides aber iſt

nur möglich , wenn alle ( jedes einzelne Glied ) an ſich

glauben . Wenn alle die Zuverſicht haben , wir ſchaf —

fen es , wenn alle ſich bewußt ſind , ich bin in und

mit den andern ſtark . Zuſammen ſind wir unüber —

windlich .

Einzeln ſind wir zu überwinden , aber der Staat

iſt unüberwindlich , deſſen Glieder ſich ihrer Kraft u.

der Geſamtkraft bewußt ſind und die felſenfeſt daran

glauben . Im Glauben ruht eine ungeheure Stärke .

Er kann Berge verſetzen , ſagt man im Gleichnis .
Er macht , wie dieſes Gleichnis andeutet , unmöglich

erſcheinendes möglich . Recht anſchaulich hörte ich neu —

lich aus Kindermund : Mein Vater weiß alles . “

Meine Einwände dagegen nutzten nichts : das zwölf —

jährige Mädchen blieb dabei : „ Mein Vater weiß al —

Wir alle im und vom Staate , wir der Staat ,

glauben daran , daß wir alles können , was nötig

iſt , um uns als freies Volk gegen eine Welt von

Feinden zu behaupten . Wir glauben daran , daß

wir unſeren Feinden die Achtung abzwingen , die uns

gebührt ; die Achtung abzwingen , die ſie uns aus Neid

und Mißgunſt verweigert haben .

Der Zweifler lacht darüber . Mit einem Lächeln ,

das wir kennen : es iſt das Lächeln des Spötters und

Beſſerwiſſers . „ Was heißt glauben ? Der Glaube

iſt eine Sache der Ddummen . Wir wollen keinen

Glauben , wir wollen Wiſſen haben . Tatſachen , Zah —

len , Greifbares und Sehbares wollen wir , die Urteils —

fähigen . Wir wollen es beſſer wiſſen , man nennt

uns daher Beſſerwiſſer und weil wir über die Leicht —

gläubigkeit der andern ſpotten , nennt man uns Spöt —
ter . Aber man kennt uns ſchlecht : Wir nehmen die —

Schimpfereien als Ehrennamen an . “

Das klingt recht tapfer . Wenn man dieſe Leute

aber nach ihren Tatſachen , ihren Zahlen , ihrem Greif⸗
baren und Sehbaren fragt , da werden ſie auf ein⸗

les “ .

mal verlegen . Sie tun , als ob ſie etwas ganz be —

ſonders Unbekanntes wüßten . Bei Licht beſehen ,

handelt es ſich dabei weder um unbekannte Tatſa —

chen , noch um neue Einſichten . Ein Beiſpiel für alle .

Im Kaffe unterhielt ich mich mit einem Tiſch —

nachbar , na , eben über die Kriegsausſichten . Auf

einmal wollte er mit der Sprache nicht recht heraus .

Schließlich erreichte ich es doch , daß er mir das ſchon

eine gewiſſe Weile gehütete Geheimnis enthüllte :

Wir können ein Heer von höchſtens ſoundſoviel

Ich entgegnete ihm , daß ſei falſch .

er wiſſe es genau .

Darauf rückte

Mann aufſtellen .

Nein , meinte er , er habe recht

Ja , aber woher denn , fragte ich ihn .

er mit der Sprache heraus , er habe es in einer ſchwe —

diſchen , deutſchfreundlichen Zeitung geleſen . Und

trotzdem , erklärte ich ihm , jene Schätzung iſt falſch .

Ja , aber eine deutſchfreundliche . . . wird doch nicht .

Nein , ſie wird nicht , gab ich zurück , aber jene Schät —

zung iſt falſch . „ Können Sie ſich denn gar nicht

vorſtellen , daß der Artikelſchreiber geirrt hätte oder

daß er nicht die richtigen Quellen benutzt hätte . “ Um

die Sache kurz zu machen . Ich ſage ihm , daß es

wir ſelber ſchließlich doch auch wiſſen müßten , welche

Heeresmaſſen wir aufſtellen können und wahrſchein —

lich noch genauer als Neutrale und ſeien es auch uns

wohlgeſinnte Neutrale . Das gab er zu , aber er

meinte , unſere Regierung verheimliche dies . Darauf

konnte ich ihm ſagen , daß alle , die ſich von Berufs —

wegen mit Statiſtik befaſſen , wiſſen , daß die Zahlen

alle Jahre veröffentlicht werden . Ich konnte ihm

dazu ſagen , daß jene ſchwediſchen Zahlen etwa die

mit den Waffen ausgebildeten Mannſchaften enthalte ,

nicht aber die große Zahl der vor dem Kriege unaus —

gebildeten , aber kriegsbrauchbaren Männer . Da ging
es wie eine Erleuchtung über ihn : alſo jene Zahlen

waren unvollſtändig .

Derlei Beiſpiele könnten über unſere wirtſchaft —

liche Kraft ergänzt werden . Nach ſechs Monaten

ſollten wir ſchon ausgehungert ſein , wir ſind es

heute noch nicht und werden es nicht werden . Unſer
Geld ſollte ausgehen , die ſechſte Kriegsanleihe war

am erfolgreichſten . Und deshalb glauben wir . Aber

wir glauben nicht blind darauf los , ſondern glauben
an das große Werk , weil die Zeit bewieſen hat , daß

wir ſtark ſind . Auf Grund von Tatſachen , von Zah —

len , von Greif - und Sehbaren glauben wir . Und —

die Spötter glauben , wo ſie zu wiſſen meinen . Ihre

Wiſſenſchaft iſt gar keine Wiſſenſchaft . Die wiſſen⸗

ſchaftliche Erkenntnis erfordert eingehende und voll —

ſtändige Kenntnis aller Vorgänge , aller Zuſammen⸗

hänge und darüber verfügen die Beſſerwiſſer und
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Spötter nicht . Aus dieſem Grunde iſt es mit ihrem

Wiſſen ſchlecht beſtellt . Sie wiſſen nicht , daß ſie

glauben und daß ihr Glaube falſch iſt .
Uns aber ſoll das eine Lehre ſein : Allen den

Spöttern , Geheimnistuern und den Mismachern die

Tür zu weiſen . Es iſt keine Wiſſenſchaft , was ſie

verzapfen ; es iſt eitel Klugtuerei . Ihr Spott fällt

auf ſie ſelber zurück . Sie beſpiegeln ſich in einem

eigens für ſie ſelber zurechtgemachten Spiegel , mit

einem Trugbild . Dieſes Trugbild lehnen wir ab ;
denn wir glauben den Tatſachen und ſie ſind ſo,
daß wir an das Gelingen des großen Werkes glauben

müſſen .

— 0 —

Bargeldloſer Zahlungsverkehr .

Das kann dadurch erreicht werden , daß einer —

ſeits , wie es die Goldſammlung erſtrebt , alle baren

Münzen ausnahnslos in die Kaſſe der Reichsbant ge⸗
leitet und andererſeits in der Verwendung von Pa⸗

piergeld die äußerſte Sparſamkeit geübt wird .

Niemand ſpeichere Bantnoten und Kaſſen⸗
ſcheine auf oder trage ſie nutzlos in der Brieftaſche
mit ſich herum .

Wenn ich der Reichsbank 120 Mark in Bant⸗

noten vorenthalte , zwinge ich ſie , dafür mindeſtens
ein drittel in Metall als Deckung bereitzuſtellen . Oder

anders ausgedrückt : Wenn ich der Bank 120 Mark
in Banknoten zurückbringe , leiſte ich dem Vater⸗
land denſelben Dienſt , als wenn ich 40 Mark Metall⸗

geld einzahle ; denn für Banknoten , die ich der Bank

zurückbringe , braucht ſie keine Dritteldeckung zu
halten .

Wie iſt es aber beſonders bei Gemeinden und
bei Krankenkaſſen möglich , ſich der Noten und Mün⸗

zen zu entledigen und doch zahlen zu können ? Ich
glaube keine Frage iſt leichter zu beantworten als

dieſe . Man ſehe nur die Einrichtungen der Banken
und Genoſſenſchaften , der Sparkaſſen an und ver —

gegenwärtige ſich , wozu die Poſtſcheckämter mit ihren
neuzeitlichen Einrichtungen errichtet worden ſind .

Beim Poſtſcheckamt , einer Bank oder Sparkaſſe
oder — für die Kaſſen am vorteilhafteſten beim Poſt⸗
ſcheckamt und einer Bank — wird ein Konto errich⸗
tet . Bei der Bank heißt dies Konto - Korrent oder

in deutſch ausgedrückt laufende Rechnung . Hier
lege ich all meine Barvorräte an , laſſe , ſoweit mög⸗
lich , alles auf Poſtſcheckkonto oder die Bank einzah⸗
len und verfüge über die Beſtände bei der Bank

und dem Poſtſcheckkonto nach Bedarf . Die Vorteile

dieſes Verkehrs liegen nicht nur in dem dem Vater⸗

land dadurch geleiſteten Dienſt , ſondern ſind auch
für die Kaſſe ſelbſt gewinnbringend .

Zunächſt das Poſtſcheckkonto im Dienſt der Kaſ⸗
ſen .

Das Poſtſcheckkonto iſt eine der ſchönſten Ein⸗

richtungen , die uns die ſtaatliche Finanzorganiſation
bietet .

Der Poſtſcheckverkehr iſt für alle Stellen , beſon⸗

ders der Krantenkaſſen mit ländlicher Organiſation ,
unentbehrlich .

Will die Kaſſe das Poſtſcheckkonto einführen , ſo
hat ſie 50 Mark Stammeinlage beim Poſtſcheckamt
zu zahlen .

Dieſe 50 Mark ſind für die Kaſſe jedoch gerade
ſo gut Kapital wie anderes Geld , nur daß ſie eben

als eiſerner Beſtand beim Poſtſcheckamt zu verbleiben

haben .
Die Anmeldung zur Eröffnung eines Poſtſcheck —

kontos kann beim Poſtamt oder unmittelbar beim

Poſtſcheckamt erfolgen . Allein ſchon die erheblichen
Erſparniſſe müßten für jeden ein Grund ſein , ſich ein

Poſtſcheckkonto eröffnen zu laſſen . Beſonders die

Kaſſen müßten hierin vorbildlich ſein .
Ein Beiſpiel über die Erſparniſſe , die der

Poſtſcheckverkehr bringt , iſt auf Seite 92 und 93 vor⸗

liegender Zeitſchrift abgedruckt .
Es iſt daraus erſichtlich , wie ſchon bei einem

ganz geringen Verkehr namhafte Erſparniſſe ge⸗
macht werden können .

Aber nicht nur der Vorteil der Gebührener⸗

ſparnis , ſondern vor allem den der Sicherheit und
der Bequemlichkeit hat das Poſtſcheckverfahren . Ich
brauche kein Geld in Empfang zu nehmen und kein
Geld zu zählen , kann mich nicht irren . Ich brauche
kein Beſtellgeld zu zahlen . Die ganze Arbeit be⸗

ſteht in der Ausfüllung eines Ueberweiſungs⸗ oder

Scheckvordrucks und Abſendung an das Poſtſcheck⸗
amt . Alles andere erledigt ſich von ſelbſt . Für die

Kaſſen kommt allerdings der Nachweis der Zahlung ,
die Empfangsbeſcheinigung in Frage . Dieſe iſt für

iede Zahlung notwendig Um dieſe vom Poſtſcheck⸗
amt neben Kontoauszug , der ja täglich genauen Auf⸗

ſchluß über den Beſtand gibt , zu erhalten , muß ein

Laſtſchriftzettel ausgefüllt mit dem Scheck oder der

Ueberweiſung dem Poſtſcheckamt eingeſchickt werden ,
das den Laſtſchriftzettel nach Abſchreibung des Be⸗

trags vom Konto , abgeſtempelt an den Poſtſcheckin⸗
haber überſendet . Dieſer Nachweis dient als Em⸗

pfangsbeſcheinigung und wird dem Beleg angeheftet .

Nach der Verordnung vom 24 . Auguſt 1916 ,
Geſetzes - und Verordnungsblatt 1916 Seite 258 gilt
als Empfangsbeſcheinigung bei Zahlungen :

a) durch Zahlkarte auf ein Poſtſcheckkonto bis
800 Mark der Poſteinlieferungsſchein ,

b) aus einem Poſtſcheckguthaben durch Ueber⸗

weiſung oder Scheck für Beträge bis 10 000 Mark

Laſtſchriftzettel oder die mit dem Stempel des Poſt⸗
ſcheckamts verſehene Doppelſchrift der Anlage zu
Sammel⸗Ueberweiſung oder Schecks .

Im Falle a iſt bei Beträgen von mehr als 300

—————
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Mart der Empfangsberechtigte von der Abſendung

des Betrags durch Poſtkarte veſonders zu benachrich —

tigen .
Ueber den Poſtſcheck - , Bant - und Bargeldver

kehr iſt getrennte Kontoführung zu empfehlen . Dies

erfolgt am vorteilhafteſten durch ein Kaſſenbuch mit

entſprechenden Spalten das jederzeit über die Höhe
der Guthaben und den Barbeſtand Aufſchluß gibt
und Spalten für Buchungsvermerte hat .

In das Kaſſenbuch kommen die Buchungsvor

fälle genau wie ſie das Poſtſcheckamt vollzogen hat .
Bei den Krankenkaſſen kommen meiſt folgende

Fälle vor :

1. Ablieferung der Rechner an die Hauptkaſſe .
2. Einzahlung von Beiträgen an die Kaſſe durch

Poſtſchecküberweiſung oder Zahlkarte .
3. Auszahlung der Krantenunterſtützung an die

Mitglieder .

4. Auszahlung an die Lieferanten der Kaſſe und

Kaſſenärzte uſw .
5. Ueberweiſung an andere Poſtſcheckkontoinha —

ber oder Banken .

Zu 1 iſt zu beachten , daß die Geldbeträge dom

Rechner gutgeſchrieben werden . Zu dieſem Zweck
muß über jede Rechnerſtelle Buch geführt werden .

Zu 2 muß beachtet werden , daß die Zahlkarten⸗

abſchnitte oder Ueberweiſungen dem Beéamten der

Beitragsberechnung übergeben werden , damit er die

Buchung im Heberegiſter vollziehen kann .

Zu 3 iſt erforderlich , daß die Quittung über

Krankenunterſtützung die Nummer und Tag der Aus⸗

ſtellung des Schecks oder der Ueberweiſung bekommt .

Am beſten behandelt man die Rechnerſtelle genau
ſo wie der Kaufmann ſeine Kunden in den Büchern
behandelt .

Zu 4 gilt das unter 3 Geſagte und Ueberweiſung
daß für jedes Voſtſcheckamt eine beſondere Uebor —

weiſung gefertigt werden muß .

Das Guthaben auf Poſtſcheck wird ſtets als Kaſ —
ſenvorrat angeſehen . Deshalb iſt auch bei Eröff⸗
nung eines Kontos die Stammeinlage von 50 Mark

nicht als Ausgabe zu behandeln , ſondern lediglich
nur auf Poſtſcheckkonto zu übertragen .

Das Guthaben , das ſich im Poſtſcheckbuch ergibt ,
muß ſtots mit dem Kontoauszug des Poſtſcheckamtes
übereinſtimmen .

Stimmt es nicht , ſo iſt irgend ein Fehler in der

Verbuchung und gerade darin , daß ſich der Fehler
durch Vergleich der Kontoauszüge finden läßt , liegt
der große Vorteil , den der Poſtſcheckverkehr für den

Kaſſenbeamten bringt .

Die Auszahlung der Unterſtützungen erfolgt bei

unſerer Kaſſe außer W. ausſchlioßlich durch Poſt⸗
ſcheck . Die Buchungen ſind genau ſo einfach wie bei

Barzahlungen . Nur wird hier ſtatt Einzelſcheck der

Sammelſcheck verwendet . Der Sammeſlſcheck iſt eine
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Einrichtung die höchſt einfach zu handhaben iſt und

ermöglicht , mittelſt eines Schecs mehrere Zahrungen

einmal anzuweiſen .
Die zur Zahlung augewieſenen Beträge des

Sammelſchecks werden im Kaſſenbuch in Summa

gebucht , tommen im Zahlungsverzeichnis für Unter —

ſtützungen genau nach der Reihenfolge des Sammel —

ſchecks und Beifügung der Nr . und Heft des Sches —

und werden von den Barzahlungsfällen nicht ge —

trennt gehalten .

Zur vorteilhaften Ausnutzung des Poſtſchecks

iſt der Bankverkehr einzuführen . Vielfältig haben

auch die Sparkaſſen bankähnlichen Verkehr einge⸗

richtet . Diejenigen Sparkaſſen die den Bankver

kehr nicht eingeführt haben , ſollten unbedingt dazu

übergehen . Durch die Verbindung des Bankkontos

mit dem Scheckkonto iſt möglich , daß der Bargeld

verkehr nahezu vollſtändig ausgeſchaltet wird .

Sind reichliche Mittel auf Poſtſcheckkonto , ſo
wird jede Kaſſe darnach ſtreben , die Mittel zins

tragend anzulegen . Können nun die Beträge nicht

den Reſerven zugeführt werden , ſo iſt eben notwen

dig , daß das Geld bei der Sparkaſſe , Bank oder

Kreditverein uſw . vorübergehend angelegt wird .

Dadurch kommen wir zum Konto - Korrent⸗

Verkehr oder Verkehr auf laufende Rechnung .

Dieſer Verkehr ermöglicht ebenſo wie der Poſt —
ſcheckberkehr und mit dem Poſtſcheckverkehr verbun

den ganz beſonders , das Bargeld vom Verkehr aus⸗

zuſchalten und bringt den Kaſſen dadurch , daß ſie

nicht gezwungen ſind , für laufende tägliche Ausga⸗
ben immer bedeutende Mittel zinslos im Kaſſen⸗

ſchrank zu haben , gute Verzinſung . Die meiſten
Sparkaſſen und Banken zahlen beim Verkehr auf

laufende Rechnung 3⅛ bis 4 Prozent Zinſen . Um

die laufende Rechnung bei einer Kreditanſtalt zu er⸗

reichen , iſt in der Regel die Mitgliedſchaft einer

ſolchen verbunden . Hier muß allerdings geprüft
werden , ob die Kreditanſtalt oder Bank vertrauens⸗

würdig iſt und gut geleitet wird . Geht die Spar⸗

kaſſe auf den Verkehr mit laufender Rechnung ein ,

ſo erübrigt ſich die Mitgliedſchaft der Kreditanſtalt .
Die laufende Rechnung ermöglicht dem Konto⸗

inhaber , über ſein Guthaben jederzeit zu verfügen .
Statt eines Schecks gebe ich der Bank einfach Zah —
lungsanweiſung zur Auszahlung . Es genügen in

der Regel folgende Worte :

Ueberweiſen Sie dem N. N. in X. auf ſein Konto

bei Ihrer Bank oder der Bank in X. den Betrag
von . . . . Mark

( Datum und Unterſchrift . )
oder : Zahlen Sie an N. N. in F. den Betrag von

k .

( Datum und Unterſchrift . )
oder : Zahlen Sie dem Ueberbringer dieſes Schrei⸗
bens den Betrag von . Mark .

( Datum und Unterſchriſt )



Viele Banken haben beſondere Vordrucke für

derartige Geſchäftsvorfälle .

Mit der Anweiſung oder Ueberweiſung iſt der

Zahlungsakt für mich erledigt . Die Buchung iſt ge⸗

nau ſo wie bei Poſtſcheckzahlungen u. ich erhalte von

der Bank über jede Auszahlung Empfangsbeſchei —

nigung wie bei Barzahlungen .
Ueber die bei der Bank eingegangenen oder zur

Zahlung angewieſenen Beträge wird wie beim Pos

ſcheckkonto Buch geführt .
Man ſieht alſo , der bargeldloſe Verkehr läßt ſich

überall und ganz beſonders bei den Gemeinden und

Kaſſen , wo beruflich angeſtellte Beamte und Hilf⸗

perſonen die Geſchäfte erledigen , durchführen .

Geeignete Vordrucke zur Durchführung des

Poſtſcheckverkehrs für Gemeinde und Kaſſen hat die

Druckerei „ Preßverein Waldshut G. m. b. H. “ ſtets

vorrätig und können , weil Maſſenanfertigung , zu

mäßigen Preiſen abgegeben werden .

Waldshut . Guſtav Kienle , Verwaltor .

— 0 —

8 . Rechnerverband .
Zahlungsmittel betreffend .

Trotz der von amtlicher Seite und in der Preſie

wiederholt an die Bevölkerung gerichteten Aufforde —

vung auf einen beſchleunigten Umlauf der im Verkehr

befindlichen Münzen bedacht zu ſein , wird noch im⸗

mer Kleingeld in anſehnlichen Mengen dem Verkehr

entzogen . Namentlich wird über das geringe Auf⸗

treten von Silbermünzen , insbeſondere der größeren

Stücke geklagt , obwohl an Silbermünzen kein em⸗

pſindlicher Mangel ſein ſollte , nachdem an ſolchen

unter Berückſichtigung der eingezogenen Stücke nicht

meniger als 1 270 394 355 Mark , d. i. 19,57 Mark

auf den Kopf der Bevölkerung nach der Volkszäh —

lung von 1910 geprägt worden ſind .

Beim Nachgehen nach dieſer auffallenden Er⸗

ſcheinung hat ſich gezeigt , daß bei einem großen Teil

insbeſondere der ländlichen Bevölkerung das Beſtre —

ben beobachtet wird , erhebliche Beträge von Mün⸗

zen anzuſammeln . Es dürfte dies einesteils auf eine

gewiſſe Aengſtlichkeit , hervorgerufen durch die Un⸗

kenntnis und Unerfahrenheit in den die Währungs⸗

politik berührenden Fragen , andernteils aber auch

darauf zurückzuführen ſein , daß vielfach die Hoffnung

beſteht , beim Eintreten normaler Verhältniſſe und

der dann erwarteten Geldknappheit aus einer Min⸗

derbewertung des Papiergeldes auf dem Geldmarkt

durch Hingabe des zurückgehaltenen Metallgeldes ei —

nen beträchtlichen Gewinn zu erzielen . ( Erlaß Gr .

Miniſterium des Innern vom 25 . Juni 1917 Nr .

27838 ) .

( Im Zahlungsverkehr ſollte keine Gelegenheit
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verſäumt werden das Publitum darauf aufmertſam

zu machen , daß die Reichsfinanzverwaltung in der .

Sitzung des Reichstags vom 2. Mai 1917 erklärt hat ,

es würde erwogen , zur Beſeitigung der durch Auf⸗

ſpeicherung von Hartgeld hervorgerufenen Kleingeld —

not die Silber - und Nikelmünzen außer Kurs zu

ſetzen und das gewonnene Silber zur Prägung neuer

Münzen zu benützen . In dieſem Falle würden die

alten Münzen nicht wieder Geltung erlangen .

— 32

Vorſtandsſitzung .

Am 17 . Juni fand in Triberg eine Vorſtands⸗

ſitzung des Verbandes ſtatt , die ſich mit Abnahme des

Geſchäfts - und Rechenſchaftsberichtes ſowie

ſchwebenden Standesfragen befaßte . Infolge der

Kriegszeit und der dadurch geſchaffenen Lage konnte

eine ordentliche Landesverſammlung nicht einberu —

fen werden . Die Rechnung 1915 , die einen günſti⸗

gen Vermögensſtand aufweiſt , wurde für unbeanſtan⸗

det ertlärt und verbeſchieden . Von dem Erfolg der

gemeinſamen Zeitſchrift für das Verwaltungs - und

Rechnungsweſen der Gemeinden in den beteiligten

Kreiſen und dem günſtigen Geſchäftsabſchluß wurde

mit Befriedigung Kenntnis genommen .

Vertragsentwurf für dieſelbe zwiſchen den drei be —

teiligten Verbänden fand , vorbehaltlich der Geneh —

mit

Der neue

migung der nächſten ordentlichen Landesverſamm —

lung , einſtimmige Annahme . Die überall anerkannte

geſchickte und gefällige Schriftleitung des Herrn Ober —

reviſor Bundſchuh wurde dabei dankbar vermerkt .

Nach den gemachten Erhebungen iſt den meiſten Kol⸗

legen im Lande nunmehr etwas von der verdienten

klingenden Anerkennung für die Kriegsmehrarbeiten ,

teilweiſe auch gleichzeitig in Form von Kriegsteue⸗

rungszulagen geworden . Dort wo es auch heute noch

daran fehlt , ſoll vonſeiten der Bezirksvereinsvor⸗

ſtände erneut für die in Frage kommenden Rechner

bei den beteiligten Gemeinden hingewirkt werden .

Die Anerkennung , die den Gemeindebeamten für die

umfangreichen und anſtrebenden Kriegsarbeiten von

der Regierung und der Volksvertretung geworden ,

hat in dieſen Kreiſen aufrichtige Freude hervorge —

rufen . Dieſelben ſind dabei jedoch der Meinung ,

daß für die geleiſteten Reichs - und Staatsarbeiten

aber auch eine entſprechende Würdigung aus noch

anderen öffentlichen als nur Gemeindemitteln er⸗

folgen ſollte . Möchte in dieſer Hinſicht die nächſte

ordentliche Tagung der Landesſtände einigermaßen
die Erfüllung der vollauf berechtigten Wünſche brin⸗

gen ! Der Vorſitzende berichtete hierauf über die

Eingabe der Gemeindebeamtenverbände bezüglich

——
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baldigſte Gewährung in Ausſicht geſtellten Verbeſſe⸗

rungen des Fürſorgegeſetzes . Die Antwort der Re⸗

gierung hierauf läßt die Hoffnung auf ein Eingehen

auf beſtimmte Wünſche für ſpäter erkennen ; der Ver⸗

band iſt dabei jedoch der Meinung , daß die Reform

baldmöglichſt durchgeführt werden ſoll . Geeignete

Schritte dafür ſeien ſeitens der Beteiligten alsbald

zu unternehmen . Die Fürſorgekaſſe , die Ende 1917

vorausſichtlich ein Vermögen von rund fünf Milli⸗

onen aufweiſen wird , bedarf nunmehr zur Verbeſſe⸗

rung der Verſorgung ihrer Mitglieder entſprechend

dem bad . Beamtengeſetz keine weiteren finanziellen

Sicherheiten mehr . Die hohe Vermögensſumme gibt

daraus für die entſprechenden Leiſtungen Gewähr .

Die Verbandsleitung vertritt die Meinung , daß ge —

rade der Kriegsdienſt im Gemeindeamt auch die Not —

wendigkeit erſchloſſen hat , für die beteiligten Gemein⸗

debeamten ( Bürgermeiſter , Gemeinderechner und

Sparkaſſenrechner ) weiter zu ſorgen und die Mög⸗

lichkeit des Beitritts zur Kaſſe ohne beſondere Ge⸗

nehmigung der Gemeindeorgane ( wie die Ratſchrei —

ber ) zu gewähren . Die Opfer an Nervenkraft in

dieſer harten Zeit halten eine größere Würdigung

hinſtalttlich dieſer Fürſorge vollauf gerechtfertigt Den

im Felde ſtehenden Kollegen ſollen wiederholt Liebes⸗

gaben zukommen . Der ſchöne Erfolg in der Pro —

vaganda für Einführung des Poſtſcheckverkehrs bei

den Stadt⸗ und Gemeindekaſſen wird mit Genug —

tuung aufgenommen . Der Vorſitzende hat anläßlich

ſeiner Wahl zum Bürgermeiſter die Abſicht kundge⸗

geben , von der Leitung des Verbandes zurückzutre⸗

ten . Auf einmütigen Wunſch der Verbandsvertreter

erklärt ſich derſelbe ſchließlich zur Weiterführung der

Vorſtandsgeſchäfte , vorerſt bis Kriegsende , bereit .

Der 2. Vorſitzende , Stadtrechner Kilian dankte dem

Verbandsvorſtand zum Schluß für die rührige Ar⸗

beit , die derſelbe ſtets und auch in der Kriegszeit
in dem Verband und für dieſen geleiſtet , eine Tätig⸗

keit , die von dem vollen Vertrauen der ganzen ba⸗
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diſchen Rechnerſchaft getragen und die des Dankes

und der Anerkennung aller Verbandsmitglieder ver⸗

ſichert ſei . K.

⏑

Waldürn . In der hieſigen Stadtkaſſe wurde ein

Einbruchsdiebſtahl verübt und ein Geldbetrag in Höhe

20 000 Mark entwendet . Von dem Täter fehlt

Spur . ( Nach weiteren Nachrichten hat ſich die

Sache anders aufgeklärt . Stadtrechner Leiblein , der

der Unterſchlagung verdächtig erſcheint , iſt verhaftet

worden ) .

von

jede

Die Rechnungsſtellung
von Gemeinde - , Stiftungs - und Fondsrechnungen
wird von einem durchaus erfahrenen Beamten noch
übernommen

Offerten erbeten unter Nr . 100 K. an die Expe⸗
dition des Blattes .

Oberrevilor

übernimmt die Stellung und Prüfung von Gemeinde⸗ ,
Stiftungs - , Krankenkaſſen⸗ und Vormundſchaftsrech —
nungen . Gefl . Offerten unter A. B. an die Ge⸗

ſchäftsſtelle d. Bl . in Bonndorf erbeten .

fast neu , prachtvollerPDicnino
billig abzugeben . Abbildung und Pracht -

katalog mit Vertragspreisen frei .
Fr . Siering , Mannheim C 7 Nr . 6

Verlagsfirma ſeit 1906 . —
**

Rechnungsimpreſſen
mit Vordruck und zwar von § 1 bis § 45 Ein⸗

nahmen und Ausgaben .
Der Gebrauch dieſer Vordruckimpreſſen erſpart nicht

nur viel Zeit ſondern er vereinfacht und erleichtert auch die
Arbeit der Rechnungsſteller und der Reviſion . Sie ſind
darum mit Recht beſtens empfohlen .

Spachholz u. Ehrath , Bonndorf ( Baden ) .

ÆRRRR
aus renom . Fabrik ,

Sendungen ſind zu richten :

in Angelegenheiten

ſtraße 19 ;

Sur gefälligen Beachtung!

a) des Landgemeindenderbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberz — Obere Neckar⸗

b) des Rechneroerbandes ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

e) der Bestellung und des Lersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

Verlag : die Bad Landgemeinde - , Amtsreviſoren⸗ und Nechner⸗Verbände .
— Druck :Schriftleitung : Oberreviſor Bundſchubh in Konſtanz .

Geſchäftsſtelle in Bonndorf .
Svachholz & Ehrath , Bonndorf .
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